
Gesetzesauszüge aus der Thüringer Kommunalordnung 
 

§ 12 
Ehrenamtliche Tätigkeit 

… 

(3) Die Bürger sind verpflichtet, Ehrenämter sorgfältig und gewissenhaft wahrzunehmen und über die 
ihnen bei der Ausübung des Ehrenamts bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 
bewahren, soweit nicht diese Tatsachen offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner 
Geheimhaltung bedürfen. Werden diese Verpflichtungen schuldhaft verletzt, kann der Gemeinderat 
im Einzelfall ein Ordnungsgeld bis zu zweitausendfünfhundert Euro verhängen. Die 
Verantwortlichkeit nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt. Verletzt ein 
ehrenamtlich tätiger Bürger seine Verpflichtungen grob fahrlässig oder vorsätzlich, so hat er der 
Gemeinde den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

... 
 

§ 37 
Teilnahmepflicht 

(1) Die Gemeinderatsmitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen des Gemeinderats teilzunehmen 
und die ihnen zugewiesenen Geschäfte zu übernehmen. 

(2) Gegen Gemeinderatsmitglieder, die sich dieser Verpflichtung ohne genügende Entschuldigung 
entziehen, kann der Gemeinderat ein Ordnungsgeld bis zu fünfhundert Euro im Einzelfall verhängen. 

 

§ 38 
Persönliche Beteiligung 

(1) Kann ein Beschluss einem Mitglied des Gemeinderats selbst oder seinem Ehegatten oder einem 
Verwandten oder Verschwägerten bis zum dritten Grad ( §§ 1589, 1590 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder 
juristischen Person unmittelbar einen Vorteil oder Nachteil bringen, so darf es an Beratung und 
Abstimmung nicht teilnehmen. Dies gilt nicht, wenn das Mitglied an der Entscheidung der 
Angelegenheit lediglich als Angehöriger einer Berufs- oder einer Bevölkerungsgruppe beteiligt ist, 
deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden. Als unmittelbar gilt nur 
derjenige Vorteil oder Nachteil, der sich direkt aus der Entscheidung ergibt, ohne dass weitere 
Ereignisse eintreten oder Maßnahmen getroffen werden müssen, die über die Ausführung von 
Beschlüssen hinausgehen. Bei nicht öffentlicher Sitzung hat das Mitglied den Sitzungsraum zu 
verlassen. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten 
abgegeben hat. Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für hauptamtliche Beigeordnete und sonstige 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu ladende Personen. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nicht für Wahlen. 

(3) Der Betroffene hat die Tatsachen, die seine persönliche Beteiligung begründen können, vor 
Beginn der Beratung unaufgefordert dem Gemeinderat zu offenbaren. Die Entscheidung über den 



Ausschluss von der Beratung und Abstimmung trifft der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung in 
Abwesenheit des Betroffenen. 

(4) Der Beschluss ist nur dann unwirksam, wenn ein Mitglied des Gemeinderats oder ein 
hauptamtlicher Beigeordneter zu Unrecht von der Beratung oder Abstimmung ausgeschlossen 
worden ist oder ein persönlich Beteiligter an der Abstimmung teilgenommen hat und nicht 
auszuschließen ist, dass seine Teilnahme an der Abstimmung für das Abstimmungsergebnis 
entscheidend war. Der Beschluss gilt jedoch als von Anfang an wirksam, wenn die in Satz 1 genannte 
Verletzung der Bestimmungen über die persönliche Beteiligung nicht innerhalb von drei Monaten 
nach der Beschlussfassung unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Verletzung begründen 
können, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Bei Satzungsbeschlüssen und 
Beschlüssen über Flächennutzungspläne gilt § 21 Abs. 4 bis 6. 

 

§ 41 
Sitzungsleitung 

Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das Hausrecht aus. Der 
Vorsitzende kann mit Zustimmung des Gemeinderats Gemeinderatsmitglieder, welche die Ordnung 
fortgesetzt erheblich stören, von der Sitzung ausschließen. Wird durch ein bereits von einer früheren 
Sitzung ausgeschlossenes Gemeinderatsmitglied die Ordnung innerhalb von zwei Monaten neuerlich 
erheblich gestört, so kann ihm der Gemeinderat für zwei weitere Sitzungen die Teilnahme 
untersagen. 

 
 
Gesetzesauszüge aus dem Grundgesetz 
 

Artikel 20 
 
… 
 
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 
 
… 

https://www.landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-KomOTH2003pP21/format/xsl/part/S?oi=bf3HfYG8hf&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

